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         Donnerstag, 3 August 2006

Bischöfliches Ordinariat

Bischofsplatz 2A


55116 Mainz
Betrifft: 
Drohende Abschiebung der Familie Yildirim aus Koblenz-Neuendorf



Ihr Brief durch Herrn Stefan Wanske vom 10. Juli 2006

Sehr geehrter Herr Kardinal, 

haben Sie vielen Dank für Ihr Antwortschreiben vom 10. Juli durch Ihren Sekretär, Herrn Stefan Wanske. 

Mit diesem Schreiben möchte Ich Sie in gebotener Kürze auf den neuesten Stand in unserem Fall und in der Diskussion um ein Bleiberecht für langjährig Geduldete bringen und ganz konkret um Vermittlung für ein Gespräch mit Herrn Innenminister Bruch bitten, denn dieser hat es abgelehnt, mit uns über den Fall der Familie ins Gespräch zu kommen. 

1.  Einen großen Erfolg haben wir in dem Einzelfall zu verbuchen: ein Arbeitsplatz ist gefunden worden, nachdem wir über ein halbes Jahr – also seit wir mit dem Fall der Familie Yildirim befasst sind – gesucht hatten. 

Wir warten nun auf die Erlaubnis durch das Arbeitsamt und die zuständige Koblenzer Ausländerbehörde. In einem Gespräch mit dieser in Anwesenheit des Herrn Oberbürgermeisters von Koblenz, Herrn Dr. Schulte-Wissermann, wurde uns allerdings keine Hoffnung auf diese Erlaubnis gemacht. Jetzt nach 10 Jahren sei ein Arbeitsplatz gefunden, das sei zu spät, die Familie sei ausreisepflichtig, Vorher hingegen wurde immer betont, dass ein Arbeitsplatz das A und O für ein Verbleiben sei. Wir setzen nun viel Hoffnung in diese Arbeitserlaubnis, vor allem weil Anfang September der Fall in der Härtefallkommission unseres Landes verhandelt zu werden scheint. Der Fall wird durch den ev. Vertreter, Herrn Pfr. Friedrich Vetter, in die Härtefallkommission gebracht. Wir werden auch mit dem kath. Büro und dem kath. Vertreter in der Härtefallkommission Kontakt aufnehmen und versuchen zu informieren. 

2.) Zweitens hat sich mittlerweile in der juristischen Frage ein neues Argumentationsmuster ergänzend zur Debatte um die Kinderrechtskonvention ergeben durch den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 24.02 2006; AZ 7 B 10020/06.

Die erzwungene Ausreise oder gar Abschiebung von minderjährigen und hier geborenen Kindern mit ihren Eltern kann als unzumutbar und als nicht verhältnismäßig angesehen werden. Das Gericht hat dazu insbesondere mit dem §8 der Europäischen Menschenrechtskonvention argumentiert. 

Ich lege Ihnen unseren Brief an Herrn Ministerpräsidenten Beck bei, der diese Argumentation vertieft darstellt und einen weiteren juristischen Hebel darstellt, der im Fall der Familie für deren Verbleiben angesetzt werden kann. 

3.) Drittens konnten wir der Presse im Juli entnehmen, dass der Berliner Innensenator, Herr Ehrhart Körting (SPD), mit einer Weisung an die ihm unterstellte Ausländerbehörde für langjährig geduldete Flüchtlinge ein Abschiebestopp erlassen hat. Dies beträfe nach Presseangaben schätzungsweise 14.000 Flüchtlinge in Berlin. Herr Körting hat sich wie auch unser Innenminister Herr Bruch immer wieder für eine bundesweite Bleiberechtsregelung eingesetzt, die jedoch von vor allem CDU/CSU-Innenministern blockiert wurde. Dies hatte uns auch Herr Bruch bestätigt.  

Damit entfällt auch das bisherige Argument unseres Innenministers, dass ein Alleingang unseres Landes in der Bleiberechtsfrage nicht sinnvoll wäre. Berlin hat den Alleingang nun gewählt und es soll nicht allein bleiben. Unser Land Rheinland-Pfalz kann dem folgen und Berlin dabei unterstützen. 

Es ist nun an der Zeit ist, dass unser Land zusammen mit Berlin ebenfalls diese Rolle übernimmt und ein Bleiberecht für langjährig Geduldete ausspricht. Es handelt sich in Rheinland-Pfalz nur noch um etwa 6000 Personen, also weit weniger als in Berlin. Das wäre unserer Meinung nach solidarisch und brächte mehr Druck für die anstehende Innenministerkonferenz im November. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Kardinal, für die klare Stellungnahme für ein Bleiberecht vom 7. März. Herr Wanske hatte uns noch einmal Kopien dazu zukommen lassen. Das war gut und stärkt uns in dieser Auseinandersetzung. 

Wir brauchen jetzt allerdings nach Ihrer allgemein politischen Unterstützung quasi seelsorglichen Beistand im Einzelfall. Ich hatte nämlich vor kurzem ein Telefonat mit einem Mitarbeiter des Innenministers, der unsere Bitte um ein Gespräch mit dem Herrn Innenminister in unserem Fall ablehnte: „Ein Gespräch würde ja nichts bringen, hat der Herr Innenminister gesagt.“ Unsere Bitte wurde also abgelehnt. Das ist befremdlich, gerade weil es um Leben und Zukunft von Kindern (mit ihren Eltern) geht.

Ich bitte darum, sich konkret bei Herrn Innenminister Bruch und Ministerpräsident Beck dafür einzusetzen, dass es doch noch zu einem Gespräch mit uns kommt. Wir wollen wirklich aus dem Mund des letztlich entscheidenden Menschen erfahren, was noch getan werden muss (denn ein Arbeitsplatz ist ja gefunden, nur die Erlaubnis steht noch aus) bzw. welche Chancen er der Familie noch gibt. 

Dankeschön für Ihre Bemühungen.

Gottes Segen und freundliche Grüße

Werner Huffer-Kilian 
Pastoralreferent
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